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Erster Teil

Einleitung

Das Land Südtirol verfügt heute in Italien über ein Minderheitenschutzsystem,
das sowohl Minderheitenschutzmaßnahmen i.e.S. – z.B. in den Bereichen Bildung,
Kultur und Sprache – als auch eine weitreichende Territorialautonomie in Gesetz-
gebung undVollziehung umfasst. In dieser Arbeit sollenGrundlagen, Entwicklungen
und aktuelle Herausforderungen dieses Schutzsystems, das die deutsch- und die
ladinischsprachige Minderheit des Landes schützt, sowohl aus völker- als auch aus
verfassungsrechtlicher Sicht analysiert werden.

Einleitend wird dafür – nach der Darstellung einiger Eckdaten (A.) – der Ge-
genstand der Untersuchung erörtert (B.). Es folgt eine Auseinandersetzung mit
Terminologiefragen (C.), bevor der Aufbau der Arbeit und die dahinterstehenden
Überlegungen gezeigt werden (D.).

A. Eckdaten

Das Minderheitenschutzsystem Südtirols ist nicht nur im Verfassungsrecht,
sondern v. a. auch im Völkerrecht verankert. Südtirol musste nach dem Ersten
Weltkrieg – zusammen mit dem Trentino – von Österreich an Italien abgetreten
werden. Nach bewegten Jahren, die 1939 u. a. zur sog. Option führten,1 schlossen
Österreich und Italien nach demZweitenWeltkrieg einenvölkerrechtlichenVertrag –
den auch als Gruber-Degasperi-Abkommen bezeichneten Pariser Vertrag vom
5. September 1946 (Pariser Vertrag, PV).2

1 Die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung musste sich zwischen einer Auswan-
derung in das damalige Deutsche Reich und einem Verbleib im italienischen Südtirol ent-
scheiden: 86 Prozent votierten für das Deutsche Reich. Vgl. z.B. Huter, Option und Um-
siedlung, in: ders. (Hg.), Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens (1965) 340 (340 f.);
Miehsler, Südtirol als Völkerrechtsproblem (1962) 144 ff. Siehe aber auch die Kritik an der –
(auch) ideologisch bedingten – zeitgeschichtlichen Bewertung der Option (u. a. Huters) bei
Gehler, Vergangenheitspolitik und Demokratieentwicklung südlich des Brenners. Überle-
gungen zur „alten“ und „neuen“ Zeitgeschichtsschreibung Südtirols, in: von Hartungen et al.
(Hg.), Demokratie und Erinnerung. Südtirol – Österreich – Italien. Festschrift für Leopold
Steurer zum 60. Geburtstag (2006) 107 (113 f.).

2 Im englischen Original u. a. in Autonome Provinz Bozen-Südtirol (Hg.), Das neue Au-
tonomiestatut14 (2009) 12 f., http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=3
00&publ_image_id=166679 (30.9.2020).

http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679
http://provinz.bz.it/news/de/publikationen.asp?publ_action=300&publ_image_id=166679


Der Pariser Vertrag rang Italien Zugeständnisse zum Schutz der – nach Selbst-
bestimmung strebenden3 – deutschsprachigen Minderheit Südtirols ab.4 Italien
verpflichtete sich u. a. zur Gleichberechtigung der deutschsprachigen mit den ita-
lienischsprachigen Bewohnern des Landes in einem Rahmen von Sonderregelungen
zum Schutz der volklichen Eigenart sowie der kulturellen und wirtschaftlichen
Entwicklung des deutschsprachigen Bevölkerungsteils, zur Zuerkennung von au-
tonomer Gesetzgebungs- und Vollziehungsgewalt, zur Regelung der Optantenfrage
und zumAbschluss bilateraler Verträge zur Anerkennung von Studientiteln sowie im
Bereich des grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehrs.5

Der PariserVertrag ist bis heute dieGrundlage desMinderheitenschutzsystems. In
seiner Umsetzung setzte Italien – mit VerfG Nr. 5 vom 26. Februar 19486 – ein
Sonderstatut in Kraft (im Folgenden: Erstes Autonomiestatut, ASt. 1948), das aber
das Trentino miteinschloss und die meisten Kompetenzen bei der neu gegründeten
Region ansiedelte. In dieserwar aber die italienischsprachige Bevölkerung klar in der
Mehrheit, was eine Ausübung der Autonomie zugunsten der schutzberechtigten
Minderheit erschwerte und für Spannungen sorgte.7

Durch Kundgebungen und Anschläge erreichte die Südtirolfrage in der Folge
internationale Aufmerksamkeit. Österreich, das den Pariser Vertrag als nur unzu-
reichend erfüllt erachtete, brachte das Problem daher unter Außenminister Bruno
Kreisky vor die Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN). Diese forderte
Österreich und Italien 1960 und 1961 in zwei Resolutionen auf, die Streitigkeiten

Nichtamtliche Übersetzungen in die deutsche Sprache sind u.a. abgedruckt in Autonome
Provinz Bozen-Südtirol (Hg.), Autonomiestatut 9 f.; Silvius Magnago Akademie (Hg.), 60 Jahre
Pariser Vertrag. Grundlage für die Südtirol-Autonomie (2006) 3 f. Für eine Gegenüberstellung
verschiedener Übersetzungsversuche Weisgerber, Vertragstexte als sprachliche Aufgabe.
Formulierungs-, Auslegungs- und Übersetzungsprobleme des Südtirol-Abkommens von 1946
(1961) 85 ff. Die amtliche Übersetzung in die italienische Sprache (Anhang IV des Friedens-
vertrags Italiens mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs) ist u. a. abgedruckt in Auto-
nome Provinz Bozen-Südtirol (Hg.), Autonomiestatut 11.

3 Vgl. etwa Ermacora, Geheimbericht der Südtiroler Delegation zur Pariser Konferenz
1946 (1987) 16 f. Zum Selbstbestimmungsrecht der Völker siehe die zahlreichen Literatur-
hinweise unten 4. Teil in Fn. 5.

4 Vgl. zu den historischen Ausführungen in diesem Abs. z.B. Steininger, Südtirol im
20. Jahrhundert. Vom Leben und Überleben einer Minderheit3 (2004) 15 ff.; Schloh, Italiens
Politik in Südtirol 1919–1945, in: Huter (Hg.), Südtirol. Eine Frage des europäischen Ge-
wissens (1965) 293 (293 ff.); zu Hintergründen des Vertragsschlusses z.B. Gehler (Hg.),
Verspielte Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 in US-Geheimdienstberichten und
österreichischen Akten. Eine Dokumentation (1996); Steininger, Autonomie oder Selbstbe-
stimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 und das Gruber-De Gasperi-Abkommen (2006).

5 Siehe dazu ausführlich unten 2. Teil, A.I.2.
6 „Sonderstatut für [die Region] Trentino-Tiroler Etschland“. GA Nr. 62 vom 13.3.1948.

Wie in Art. 96 ASt. 1948 vorgesehen, folgte die amtliche deutsche Übersetzung mit ABlReg.
Nr. 1 vom 25.2. 1949, berichtigt mit ABlReg. Nr. 15 vom 7.6.1949.

7 Unten 2. Teil, A.II. und 2. Teil, A.III.
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hinsichtlich der (Auslegung und) Durchführung des Pariser Vertrags im Verhand-
lungsweg beizulegen.8

Diese Verhandlungen fanden zunächst v. a. in der inneritalienischen Neunzehner-
Kommission statt, die in dreijähriger Kleinarbeit konkrete Vorschläge erarbeitete.9

Trotzdem dauerten die auf diesem Ergebnis aufbauenden Verhandlungen zwischen
Wien, Rom und Bozen noch weitere fünf Jahre, bis 1969 ein Paket aus 137 „Maß-
nahmen für die Bevölkerungsgruppen Südtirols“ als Verhandlungsergebnis fest-
stand. Die Umsetzung dieses Pakets nach Maßgabe des zeitgleich als Fahrplan ak-
kordierten Operationskalenders sollte zu einer maßgeblichen Verbesserung des
Minderheitenschutzsystems – und damit letztlich zur Beilegung des über die Ver-
tragsdurchführung entbrannten Streits – führen. Dieser Vorgehensweise stimmten in
der Folge die Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei (SVP), der Tiroler
Landtag, das italienische Parlament und der österreichische Nationalrat zu.10

Die umsetzungsbedürftigen Paketmaßnahmen dienten nach österreichischer
Auffassung der Durchführung des Pariser Vertrags, nach italienischer Auffassung
handelte es sich dagegen um freiwilligeMaßnahmen. Fest steht, dassweder das Paket
noch der Operationskalender völkerrechtliche Verträge sind, da Italien einen Ver-
tragsabschluss ablehnte. In der Lehre wurde aber überzeugend dargelegt, dass das
Paket doch völkerrechtlich verankert ist.11

In Umsetzung der Paketmaßnahmen Nr. 1–97 wurde das Erste Autonomiestatut
mit VerfG Nr. 1 vom 10. November 197112 abgeändert. Nach einer weiteren, nicht in
Umsetzung des Pakets ergangenen Änderung mit VerfG Nr. 1 vom 23. Februar
197213 wurde das so erneuerte Statut – auf der Rechtsgrundlage des Art. 66 VerfG
Nr. 1/1971 – mit Art. 1 DPR Nr. 670 vom 31. August 197214 in einen vereinheit-
lichten Text gegossen. Dieser als Anhang des DPR Nr. 670/1972 abgedruckte Text
wird im Folgenden als Zweites Autonomiestatut bezeichnet (ASt. 1972, bei Be-
zugnahme auf die geltende Fassung auch nur: Autonomiestatut, ASt.).15

8 Vgl. z.B. Steininger, Südtirol 395 ff.; Ermacora, Südtirol und das Vaterland Österreich
(1984) 66 ff.; Stadlmayer, Die Südtirolpolitik Österreichs seit Abschluss des Pariser Abkom-
mens, in: Huter (Hg.), Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens (1965) 474 (474 ff.);
von Egen, Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen (1997) 26 ff. Siehe dazu auch aus-
führlich unten 2. Teil, A.III.2. und 2. Teil, A.III.3.

9 Siehe unten 2. Teil, A.IV.1.
10 Siehe dazu ausführlich unten 2. Teil, A.IV.2. (und insb. 2. Teil, A.IV.2.b)ee)) sowie

2. Teil, A.V.
11 V.a. Zeller, Das Problem der völkerrechtlichen Verankerung des Südtirol-Pakets und die

Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs (1989) (Besprechung von Streinz in AVR 1992,
271–273). Dazu unten 2. Teil, A.VI.

12 GA Nr. 3 vom 5.1.1972.
13 GA Nr. 63 vom 7.3.1972. Siehe dazu unten 2. Teil, A.V.2.b) (bei Fn. 627).
14 GA Nr. 301 vom 20.11.1972.
15 Siehe dazu insb. unten 2. Teil, B.II.1.
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